
Herrn Schiimann, Vibliolhekar, Hosgasse Ruhe.
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Augen halten, daß die liberale Partei des Kantons Luzern
Zur jungsten Großrathssession. eee im Verhäliniß I 2:3 gegenlbersieht!

Bei alledem anerkennen wir, daß die konservative

Mehrheit sich bei der Ausstellung ihrer Wahlliste durch
ein Gefühl der Loyalität hat leiten lassen. Die liberalt
Minderheit hat dies dadurch erwisedert, daß sie Herrn
derzoq·WeberalsStaänderath,HerrnNeg.RathSchuyder
als Statthalter, Herrn Dr. Jemp als Großrathepräsidenten,
die Herren Dr. Attenhoser und Hässliger als Präsidenten

resp. Vlzepräsidenten des Obergerichts auf ihre Liste nahm
und ebenso die konservatiden Mitgl ieder des Großraihs
oureaus wieder portirte.
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Nachdem wir unsere Meinung über die Ruhmredigleit
Zer konservativen Presse bezüglich des Wahlgeschäfts Aus
dxuct gegeben, lassen wir eine andere Stimme über das

azämliche Thema folgen. Ein Mitglied der Großraths
ninderheit schreibt unz darüber:

„Seht, wie hulbsch bin ich,“ spreißt sich das „Fimper
Trini“, indem es von den Wahlen, die der Große Rath

jüt seine innere Organisalion getroffen hat, Kenntniß gibt
und bei jedem Angehörigen der liberalen Minderheit, der

etwa in's Vüreau oder in eine Konmission gewählt worden

st, mit gesperrter Schrist das Wort „liberal“ hinzusügt,
und dann triumphirend ausruft: „Ein neuer erjteulicher

Beweis, wie weitherzig die konservative Mehrheit im Kanton

Luzern die MinoritalenVertretung hochhalt!“

Ja, spreizen kann sich das „Zimpertrini“ nach Noten;
deine alte Coquette versteht es besser! Wäre aber nicht

der 8 960 der Verfassung vorhanden, der bestimmt, daß

bei Vestellung des Negierungsrathes, des Obergerichts,
des Kriminalgerichts und der Großrathekommissionen auf

Vertretung der Minberheit billige Rücksicht zu nehmen sei
—es würde wohl mit der Vertretung der Minderheit noch

kläglicher ausschauen. Ist die Vertretung der Minderheit
aber ein Gebot der Verfassung, so hat sich das „Zentral

zxgan“ dieser That wegen keineßswegs aufzublähen, denn
das Gegenthril wäre eine VerfassungsVerletzung

Zudem ist der Grundsatz zu der Minoritäten Vertretung
don der freisinnigen Reglerung aufgestellt worden,
also in erster Linie den Ultramontanen zu gut gekommen.

Aber auch lange bevor dieser Grundsatz von den Frei
innigen in die Versassung niedergelegt worden war, ist

die Vertretung der Minderheit von den Freisinnigen
praktifch ausgeubt worden und zwar in mindestens eben

so großer Ausdehnung und loyaler Weise, als es dermalen
don der ultramontanen Mehrheit geschieht. Wir greifen
3. B. um 20 Jahre zurück und sinden im Jahre 1864,

also zur Zeit, da das Minoritäteprinzip noch nicht ver
jaffungemäßiges Recht war, solgende Ramen unter den
Ztaatsbeamten:

Herrn Segesser Phil. Anton, Regierungeralh,
„Felber Niklaus, Expeditionschef,
„Grutter Michael, Registrator,

Bell Friedrich, Archivar,
Trivrlli Friedrich, Präsident der Handelskammer,
ODr. Elmiger Josef, Mitglied des Sanitätskolleglums
Dr. Brun in Entlebuch, dito

Propst Burkhard Leu, alle drei Mitglieder
Ineichen Heinrich, Vallwyl, des Erzlehunge
Riedweg Mathias, Chorherr rathes
Kopp Alois, Oberrichter,
Dr. Josef Zemp, von Entlebuch, Ersatzmann der

Obergerichts,
Naber Alois (mit Kopp selbdrilt), Mitglied der

Gerichteschrelberlommission,
„Aumberg Johann, Verhörrichter (18060—1864),

and noch eine Anjahl konservalive Namen, wenn wir über
den Rahmen des Staatékalenders dinausgrelsen wollten.
Und als dann bel der Nevision von 1809 das Pringip

ger Minoritãtenvertretung versassungsmäßige Vorschrift ge
worbden war, wie ubte damals die liberale Mehrhelt diese

Verfassungbbestimmung ausð Ein Beisplel mag die Staats
rechnungs:Kommifflon liefern, d. h. die wichtigste aller vom

den 2. Dezember 1833834.

 Großen Rathe zu beslellenden Kommissionen, die 1870 aus

 EAccen Viglicdein bestand:
Hr. Schryter Jullus, Präsident (konservatlv), Banz

Foses von Rukwil skenserdatid), Dr. Aifred Steiger, Dr.

Josef Bühler, Dr. Josef Zemp (kors), Echmid Athanasius,
Kopp Alois (lons.), Scherer Raver, Dr. Phillpp Anton
Segisser (kons.) — also alle Hetden der uitremontanen

Partel in der Kommission und der Flnanzmann an der
Spitze derselben als Präsident!

Wahrlich, wenn Jemand das Prinzlp der Minoritäten
Vernelung hech gehaiten hat, so sind es die Liberalen und

keinetwegs die Konservativin. Daß die Liberalen niewals

einen Konservativen auf den Präsidentenstuhl des Großen
Rathes hoben, hat seinen Grund wohl nur darin, daß
unparteiische Männer unter ihnen nicht zu finden waren, die
nicht ihre Stimme zur Erreichung von Partelzwecken zu
mißbrauchen versucht gewesen wären.

Wir könnten die Parallele noch weiter trelben und auf
die „Einnetmereien“ der Spar. und Leihlasse lommen,
ferner auf die Schulaussicht und die Seltionechefs u. s. w.
Allein wir begnügen uns darauf hinzuweisen, daß es his

heute noch nicht möglich gewesen ist, eine Verlretung der
Frelsinnigen im Ergehunzsrathe zu erkämpfen, allwo sie
ein unantasibares Recht des Einblicks und derMitwirkung
zu beanspruchen haben.

Also nicht so dumm geprahlt mit der Weitherzigkeit;
ñie wird lacherlich angesichts der Thatsachen! Wie loyal
auch die Herren Prasidenten des Großen Raths der Gegen
wart gegenuber Anträgen der Liberalen bisweilen der

fahren, hat sich in der vorigen Sitzung gegenüber der Molien

des Hrn. Kandid Herzog belreffend Verwaltung des —

Müunster undletzt hin gegenüber der Interpellationbetreffend
die Realschule grzeigt, welche beibeVerhandlungsgegenstande
von den Vorsihenden absichtlich zwischen Thür und Angel

erdrückt werden solllen, d. h. beide Malt zurVerhandlung
gebracht werden wollien, als die Mitglieder des Croßen
Nathe schon alle die Thurklinke in ber Hand und den

einen Fuß über die Thurschwelle geseht hatten, um heim

zugehen. Solche Kniffe mögen einem luzernischen Kron—
juristen wohl anstehen, keineswegs aber einem loyalen
Großrathsprasidenten.

Die Wahlen.

Die luzernische Kantonsverfassung stellt in 8 96 be

kanntlich folgende Bestimmung auf: „Vei Bessellung des
stegierungsrathes, des Dbergerichts, des Kriminal
gerichts und der GroßrathsKommissionen ist im

Allgemeinen auf Vertretung der Minderheit
—I

Der Große Rath hatte nun in seiner jüngsten No-

oember Sitzung die alle Jahre wiederkehrenden Wahlen
ju treffen; es mußte fur 1888 das Burreau bestellt, die

Prasidien des Regierungsrathes, Ober und Krimlnal

gerichts gewählt und die Kommissionen für die Prufung
der Rechenschafisbetichte des Negierungerathes und det

Obergerichtes ernannt werben. Vei diesen Wahlen wurden
— immerhin das Obergericht ausgenommen — einige

Liberale zu Ehren gezogen, was nicht nur das „Vater

and“ in gewohnter markischrelerischer Weise der Well

und und zu wissen thal, sondern auch die übrige konser
pative Presse der Schweiz als eine Großthat der konser

dativen Mehrheit ausposaunte. Der Osischweiz“ wurden
Rese Wahlen von Luzern aus in einem Telegramm ge

meldet, dessen Schluß lautet: Solche polltische Nob
esse findet sich sonst nirgenda in der ganzen Eid
genossenschaft l

Sehen wir uns das Ding naher an.

Vesagte Noblesse besieht erstens darin, daß endlich,
aachdem die konservativen Mitglieder des Regierungsrathes
dlerzehn Jahre lang (von 1871 bis und mit 1684)
sich in das Schultheißenamt gelhellt hatten, dasselbe
auch einem Liberalen Übertragen wurde. Bekanntlich
ist diese Stelle ein reines Ehrenamt, wohl von sormeller,
iber nicht von irgendwelcher materieller Bedeutung; der

Schultheiß verwaltet sein Departement wie jedes andere
Mitglieb des Regierungerathes und führt überdieß dad
Prasidium dieses Kollegiums als primus intor pares
Erster unter Gleichen) — das ist Alles! Uebrigens sällt

lese Grohthat der konservatiden Mehrheit eigenllich in's
Jahr 1883, wo Hr. Reg.NRath Zingg zum Statthalter

Vijeprasidenten des Regierungerathes) gewählt wurde;
heuer ließ man ihn einfach, wie ei sozusagen berall in det

Schwelz Ablich ist, auf die Stufe, auf welche er ein be
rundeles Anrecht hatte, vorrüden, d. h. vom Vijzepräsi
oenten zum Prasidenten avanciren. Die Nichtwahl zum

Schultheißen wãre füür Hrn. Zingg geradezu eine Jnsulte
zewesen, welche alß nächste Folge jedenfalls dessen De
nission als Mitglied der Reglerung nach sich gezogen
hatte!

Die zweite Großlhat der konseroativen Mehrheit ist die
Bahl des Hrn. Gotthardbahndireltor Zingg zum Vije
prosidenten des Großen Rathes, womit derselbe für das
Jahr 1886 Anspruch auf den Präsidentensessel erworben
jat. Auch in dieser Hinsicht ist nicht gar viel Grund zur

Ruhmredigkeit vorhanden. Es war bither schon üblich,
dezuglich des Großrathaprafidlums hin und wieder einem
diberalen die Ehre anzuthun; fruher war hiezu Hr. Stadt

rathsprasident Pfyjffer ·Valihasar erkoren, heute ist es Hr.
direktor Zingg — gewiß eine vorzugliche Wahl. Immer

An scheint es, daß Or. Psysser del der Mehrhelt in Un
zuade gefallen ist; warum, wissen die Olympier der letztern.
Wir stehen da vor einem ungelbeten Rathsel.

Wirkliche Noblesse hat dagegen die Mehrheil durch die
Wieberwahl des invallden Itn. Zurgilgen zum Präsi
denten des Kriminalgerichts bewlesen. Das anerkennen
wit gerne und rudhaitlos. Daß daß Bülreau des Grohen

Rathes (Sektetäre und Stimmensahler) gemischt besteli
wurde, ist dagegen eine so herlommliche und eingelebte
ebung, daß daruber kein Wort nothig ist. Wad diege
nischte Bestelung der pwel obengenannten Kommissionen
Hetrifft, so ift damit lediglich einer Forderung der Ver
assung Genllge geschehen und ein Grund zum Ruhmen
)aher nicht vorhanden. Wolle man sich doch immer vor

Eidgenosseuschaft.
—AV

men. Als Allerepräsidenten des neugewähllen National—

rathes haben Battaglini und Carieret abgelehnt; nach
ihnen kämen Karrer, Vonmatt und Wuillerel.

—Tessiner Aifalre. Der „N. Zeg.“ wird aus Bern

unterm 29. Nov. berichtet: „Mit Nudsicht auf die gegen

wãrtige Situation und das Entgegenlommen der Tessiner

Regierung in Vezug auf Wiederherslellung des fruheren
Zustandes (Auegleichtversuche mit Saroli), sowle in Er
wuigung, daß der Zwischenfall sich zu einer zivilrechtlichen
Frage zugespiht hat, gedenkt der Vundesrath, zur Zeit
keine weitere Allion zu entfalten. Dieß geschieht in der

Meinung, daß der Vundedrath seinen frühern Veschluß,
welcher die Steigerung fur null und nichtig erklärte, auf
recht halt und die NReglerung neuerdings verantwortlich
erklart für willkürliche Vorgehen. In Betreff der Redaktion
des Erledigungebeschlussez gehen die Meinungen noch aus
einander, deßhalb sindet am Sonntag eine neue Sltzung
stati. Eine Truppenolkupation fällt ganz außer Vetracht.“

Anschliehßend an diese Mittheilung konnen wir melben,
daß lehten Sonntag Morgen durch eine Depesche ausBern
die Pidetstellung des Luzerner Batalllens 40 aufge

hoben wurde.

— Das von Hrn. Saroli beim Bundesgericht

gestellte Nechtabegehren lautet:
1. Der Zauton Tessin sei psfllchtig, binnen acht Tagen den Nolar

zu dezeichuen, der anter Mitwirkung des Weibels die Strigeruugs, bt

zichungeweise Zusprtauugturtunde abjusassen haben wird;
2. Der virllagte Steat sei angehaltiu, jur Ausnahme dicser Ur

kundt Haud zu bleten, damit dem Erweiber des Grundstuckes ein end

giuliiger, sein Cigenihzumerrcht gemaß den ressinlschen Gefetzen beur
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